
Informationen
zum Leistungsanspruch von Geflüchteten aus der Ukraine

 Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a) AsylbLG -> Aufenthaltserlaubnis wegen 
Kriegs im Heimatland nach § 24 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)

 Unterbringung in
o Privatunterkunft oder 
o Unterbringung in staatlicher Unterkunft 

Erstanlaufstelle (EASt) oder Überbrückungsmaßnahme (ÜM) oder 
Gemeinschaftsunterkunft (GU) oder dezentrale Unterkunft (DU)

 Geldleistungen nach §§ 3, 3a AsylbLG

Alter Bedarf zusätzlich, wenn in 
Privatunterkunft*
nicht:  EASt  / ÜM / 
GU / DU

18+ Jahre alleinstehend
in Privatunterkunft

367,00 € 65,49 €

18+ Jahre alleinstehend
in EASt / ÜM / GU / DU des Landratsamtes

330,00 € -

Ehepartner/Lebenspartner (18+; jeder 
einzeln)

330,00 € 58,93 €

14 - 17 Jahre 326,00 € 37,54 €
6 - 13 Jahre 283,00 € 27,69 €
0 - 5 Jahre 249,00 € 25,28 €

*Abteilungen 4 und 5
(Strom + Wohnungsinstandhaltung)

 ggfalls. zusätzlich: Bedarf für Unterkunft und Heizung in Privatunterkunft

Mietobergrenze

Anzahl der zu 
berücksichtigenden 
Haushaltsmitglieder

max.
Wohnungsgröße

max. Höchstbetrag inkl. 
Betriebskosten

ohne Heizkosten
Heizkosten

1 50 qm 381,70 €

2 65 qm 462,00 €

3 75 qm 551,10 €

4 90 qm 642,40 €

5 105 qm 733,70 €
Mehrbetrag jedes 

weitere 
Haushaltsmitglied

15 qm 79,00 €

Überprüfung der 
Angemessenheit 

im Einzelfall



Antragsverfahren

I. E-Mail an Landratsamt Straubing-Bogen, Ausländeramt 
auslaenderamt@landkreis-straubing-bogen.de unter Angabe

o Name, Vorname; Geburtsdatum; derzeitige Anschrift

II. Erhalt eines Antrags auf Leistungen nach dem AsylbLG per E-Mail
o vollständig ausfüllen und per E-Mail an 

auslaenderamt@landkreis-straubing-bogen.de senden

III. zusätzlich bei Privatunterkunft:
 eigene Wohnung

oVorlage eines Mietangebots mit Angabe von 
Größe, Nettokaltmiete, Betriebskosten, Heizkosten 
 Prüfung und Genehmigung durch Ausländeramt

 erst dann: Unterschreiben des Mietvertrags
 Wohnen bei Familie/Bekannten

oAngabe der tatsächlich entstehenden Kosten 
(Strom wird bereits durch monatlichen Regelsatz abgedeckt!)
 Prüfung und Genehmigung durch Ausländeramt

! Hinweis !

 Leistungen werden vorläufig unter dem Vorbehalt der Rückforderung 
gewährt.

 Sofern der Antragsteller über Einkommen/Vermögen verfügt, muss dies bei 
der Antragstellung angegeben werden. Dies wird bei der Berechnung mit 
berücksichtigt.

 Sollte ein derzeitiger Zugriff auf das Vermögen (durch Banksperre, etc.) nicht 
möglich sein, werden die gewährten Leistungen gegebenenfalls 
rückgefordert, sobald der Hilfeempfänger wieder über liquide Mittel verfügt.

(ohne Gewähr - Stand: 15.03.2022)
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